
Leitfaden zur Klausureinsicht am Lehrstuhl für Rechnungswesen, 

Wirtschaftsprüfung und Controlling  

 

• Vor dem Hintergrund, dass die grundlegende Systematik der Klausurbeurteilung in je-

dem Semester im Rahmen der begleitenden Übung, die auf einer alten Klausur ba-

siert, ausführlich erläutert und analog auf jede Klausur angewendet wird, kann es 

nicht Gegenstand der Klausureinsicht sein, diese Erläuterung zu wiederholen. 

• Mit der Klausureinsicht geben wir unseren Studierenden die Möglichkeit, offensichtli-

che Fehler der Klausurkorrektur wie Fehler bei der Addition der vergebenen Punkte 

zu identifizieren.  

• Es geht nicht darum, die Qualität der Antworten auf die Klausurfragen zu diskutieren 

und anschließend darüber zu verhandeln, ob die Note angemessen ist.  

• Dies gilt aus Gleichbehandlungsgründen insbesondere auch, wenn die Klausur nicht 

bestanden wurde.  

• Die inhaltliche Beurteilung der Antworten ist mit der Korrektur abgeschlossen; Ein-

sprüche können beim zuständigen Prüfungsausschuss eingereicht werden.  

• Aus Kapazitätsgründen ist die Dauer pro Person auf fünf Minuten begrenzt. 
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